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§18
Die nach § 17 zur Einreichung von Wahlvorschlägen be

rechtigten Vereinigungen haben das Recht, gemeinsame 
Wahlvorschläge einzubringen.

§19
(1) Die Wahlvorschläge sind bei dem Wahlleiter der 

Republik bis 12. September 1954 einzureichen.
(2) In dem Wahlvorschlag sollen die Kandidaten mit 

Zu- und Vornamen, Geburtstag und -ort aufgeführt und 
ihr Beruf sowie ihre Wohnung deutlich angegeben wer
den.

(3) Mit dem Wahlvorschlag sind einzureichen:
a) die schriftliche Zustimmung des Kandidaten zu sei

ner Kandidatur,
b) eine Bescheinigung des Bürgermeisters bzw. des Vor

sitzenden des Rates des Stadtbezirkes über die Wähl
barkeit des Kandidaten.

(4) Verweigert der Bürgermeister bzw. der Vorsitzende 
des Rates des Stadtbezirkes die Erteilung dieser Beschei
nigung, so stehen dem Kandidaten und der Vereinigung, 
die ihn vorgeschlagen hat, der Einspruch beim Wahlaus
schuß des Stadt- oder Landkreises und gegen dessen Ent
scheidung die Beschwerde an den Wahlausschuß des Be
zirkes zu.

§20
Bis zum 22. September 1954 hat der Wahlausschuß der 

Republik über die Zulassung der Wahlvorschläge in öffent
licher Sitzung zu entscheiden.
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